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EINLADUNG 

 
 
Sehr geehrte Aktionärinnen, sehr geehrte Aktionäre 
 
Die ordentliche Generalversammlung der Aktionärinnen und Aktionäre (nachfolgend Aktionäre genannt) findet gemäss 
Art. 12 ff. der Statuten der Gesellschaft am Mittwoch, den 8. Mai 2024, um 10:00 Uhr (MESZ/CEST), virtuell, d.h. ohne 
physische Teilnahme der Aktionäre statt.  
 
Aufgrund fehlender Räumlichkeiten für mehrere Tausend Aktionäre im Raum Biel/Bienne und angrenzenden 
westlichen Jurabogen, hat der Verwaltungsrat gestützt auf Art. 701d Abs. 1 des Obligationenrechts (OR) entschieden, 
die Generalversammlung erneut mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort abzuhalten. Die Aktionäre besitzen somit 
die Möglichkeit, entweder dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Voraus Weisungen auf schriftlichem oder 
elektronischem Weg zu erteilen oder in elektronischer Form online über das Internet, an der Generalversammlung 
teilzunehmen. 
 
 

TRAKTANDEN 
 
1. Geschäftsbericht 2023 
 

1.1 Lagebericht des Verwaltungsrats über das Geschäftsjahr 2023 
1.2 Jahresrechnung 2023 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) und Konzernrechnung 2023 
1.3 Berichte der Revisionsstelle 
1.4 Genehmigung der erwähnten Berichte und Rechnungen 
1.5 Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht 2023) 

 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, nach Kenntnisnahme der Berichte der Revi-
sionsstelle, den Geschäftsbericht 2023 (Lagebericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und den Bericht über 
nichtfinanzielle Belange (Nachhaltigkeitsbericht 2023) zu genehmigen.  

 

 Kurze Begründung: Der Lagebericht des Verwaltungsrats, die Jahres- und Konzernrechnung 2023, sowie die 
Berichte der Revisionsstelle sind im Geschäftsbericht 2023 enthalten. Die Swatch Group erwirtschaftete im 
Geschäftsjahr 2023 einen Nettoumsatz von CHF 7'888 Mio. (+5.2% gegenüber Vorjahr), was zu einem 
Betriebsgewinn von CHF 1'191 Mio. (+2.8% gegenüber Vorjahr) führt. Damit steigt das Eigenkapital auf 
CHF 12'258 Mio. (+1.7% gegenüber Vorjahr) und die Eigenkapitalquote auf 86.1%. Die Berichte der Revisionsstelle 
bestätigen, dass die geprüfte Jahres- und Konzernrechnung 2023 dem schweizerischen Gesetz und den Statuten 
der Gesellschaft entsprechen. Aufgrund von Art. 964a OR ist die The Swatch Group AG ab dem Geschäftsjahr 
2023 verpflichtet, einen Bericht über nichtfinanzielle Belange zu erstellen. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange 
wurde gemäss den Vorgaben von Art. 964b OR erstellt. Die Revisionsstelle empfiehlt die Genehmigung der Jahres- 
und Konzernrechnung 2023. 

 
 

2. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, sämtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrats 
und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen. 

 

 Kurze Begründung: Dem Verwaltungsrat sind keine Vorkommnisse oder Tatbestände bekannt, die gegen eine 
Entlastung des Verwaltungsrats oder der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2023 sprechen 
würden. Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2023. 

 
 

3. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, den verfügbaren Bilanzgewinn von 
CHF 615'432'451.75 (Jahresgewinn per 31.12.2023 von CHF 574'658'477.35 plus Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 
von CHF 40'773'974.40), wie folgt zu verwenden:  

 

• Dividendenauszahlung auf dem Aktienkapital von CHF 117'719'775.00 

CHF 1.30 pro Namenaktie zum Nennwert von CHF 0.45 CHF 151'995'350.00 

CHF 6.50 pro Inhaberaktie zum Nennwert von CHF 2.25 CHF 188'084'000.00 

• Zuweisung an die Spezialreserve CHF 250'000'000.00 

• Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 25'353'101.75 
   
Total CHF 615'432'451.75 
   

 

Kurze Begründung: Das Umsatzwachstum, das gesteigerte Betriebsergebnis und die hohe Eigenkapitalquote der 
Gesellschaft sprechen nach Ansicht des Verwaltungsrats für die vorgeschlagene Erhöhung der Dividende um 8.3% 
gegenüber dem Vorjahr. Weitere Informationen finden Sie im Geschäftsbericht 2023. 

 
[Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.] 

  



 

 Die effektive Gesamtauszahlung hängt von der Anzahl der am 10. Mai 2024 ausstehenden dividendenberechtigten 
Aktien ab. Auf von der Gruppe gehaltenen eigenen Aktien werden keine Dividenden ausbezahlt. Die Dividende 
wird ab dem 15. Mai 2024 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 
10. Mai 2024. Ab dem 13. Mai 2024 werden die Aktien ex-Dividende gehandelt. 

 
 

4. Genehmigung der Vergütungen 
 

4.1  Fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrats 
 

4.1.1 Vergütung für Funktionen als Verwaltungsrat 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für den Zeitraum von der ordentlichen 
Generalversammlung 2024 bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025, den Betrag von 
maximal CHF 1'200'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung für die Mitglieder 
des Verwaltungsrats und ihre Funktionen als Verwaltungsrat zu genehmigen.  

 
4.1.2 Vergütung für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats 

 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024, einen 
Gesamtbetrag von maximal CHF 2'900'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung 
für exekutive Funktionen von Mitgliedern des Verwaltungsrats zu genehmigen.  

 
4.2 Fixe Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das 

Geschäftsjahr 2024 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2024, einen 
Gesamtbetrag von maximal CHF 5'350'000 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als fixe Vergütung 
für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung zu genehmigen.  

  
4.3 Variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2023 

 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023, einen 
Gesamtbetrag von CHF 7'452'400 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für 
die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrats zu genehmigen.  

 
4.4 Variable Vergütung für die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung für das 

Geschäftsjahr 2023 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, für das Geschäftsjahr 2023, einen 
Gesamtbetrag von CHF 14'680'563 (exklusive Sozialleistungen des Arbeitgebers) als variable Vergütung für 
die Mitglieder der Konzernleitung und Erweiterten Konzernleitung zu genehmigen. 

 

Kurze Begründung: Änderungen bzw. Verschiebungen in den Anträgen 4.1.1, 4.1.2 und 4.2 ergeben sich aus der 
vorgeschlagenen Wahl eines zusätzlichen Mitglieds in den Verwaltungsrat und in den Vergütungsausschuss (siehe 
Anträge 5.7 und 6.7). Die variablen Vergütungen für das abgelaufene Jahr 2023 (siehe Anträge 4.3 und 4.4) 
erhöhen sich um knapp 3% gegenüber dem Vorjahr nach einer Reduktion in den Vorjahren. Detaillierte 
Informationen zu den Vergütungen finden Sie im Vergütungsbericht 2023. 

 
 

5.  Wahl des Verwaltungsrats 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, Frau Nayla Hayek, Herrn Ernst Tanner, 
Frau Daniela Aeschlimann, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier und Herrn Jean-Pierre Roth als 
Mitglieder des Verwaltungsrats, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen General-
versammlung endet, wiederzuwählen sowie Herrn Marc A. Hayek für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der 
nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, neu in den Verwaltungsrat zu wählen. Der Verwaltungsrat 
beantragt der ordentlichen Generalversammlung, Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats, für eine 
Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, wiederzuwählen.  

 

5.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek 
5.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner 
5.3 Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann 
5.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek 
5.5 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier 
5.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth 
5.7 Wahl von Herrn Marc A. Hayek 
5.8 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek als Präsidentin des Verwaltungsrats 

 

Kurze Begründung: Gemäss Art. 710 OR werden die Mitglieder des Verwaltungsrats einzeln für eine Amtsdauer, 
die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, gewählt. Die bisherigen Mitglieder 
des Verwaltungsrats stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Eine Übersicht der Lebensläufe und 
Tätigkeiten der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder finden Sie im Teil “Corporate Governance” des 
Geschäftsberichts 2023. Herr Marc A. Hayek ist seit 2005 Mitglied der Konzernleitung, ist CEO von Blancpain und 
Präsident der Marken Breguet, Blancpain, Glashütte Original und Jaquet Droz. Der Verwaltungsrat unterstützt 
diese Ernennung einstimmig. 

 [Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.] 
  



 

6. Wahl des Vergütungsausschusses 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, Frau Nayla Hayek, Herrn Ernst Tanner, 
Frau Daniela Aeschlimann, Herrn Georges N. Hayek, Herrn Claude Nicollier und Herrn Jean-Pierre Roth als 
Mitglieder des Vergütungsausschusses, je für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung endet, wiederzuwählen sowie Herrn Marc A. Hayek für eine Amtsdauer, die mit dem 
Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, neu in den Vergütungsausschuss zu wählen. 

 

6.1 Wiederwahl von Frau Nayla Hayek 
6.2 Wiederwahl von Herrn Ernst Tanner 
6.3 Wiederwahl von Frau Daniela Aeschlimann 
6.4 Wiederwahl von Herrn Georges N. Hayek 
6.5 Wiederwahl von Herrn Claude Nicollier 
6.6 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Roth 
6.7 Wahl von Herrn Marc A. Hayek 

 

Kurze Begründung: Ebenso, wie die Mitglieder des Verwaltungsrats, müssen auch die Mitglieder des 
Vergütungsausschusses einzeln für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung endet, gewählt werden. Gemäss Art. 733 OR sind nur Mitglieder des Verwaltungsrats 
wählbar. Die Wiederwahl ist möglich. Der Verwaltungsrat schlägt vor, Art. 28 Abs. 4 der Statuten der Gesellschaft 
anzuwenden. 

 
 

7. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters  
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die Proxy Voting Services GmbH, Zürich, 
Schweiz, für eine Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. 

 

Kurze Begründung: Gemäss Art. 689c Abs. 1 OR wählt die Gesellschaft an der Generalversammlung einen 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter. Die Amtsdauer endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung. Die Wiederwahl ist möglich. Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter können gemäss 
Art. 689b Abs. 5 natürliche oder juristische Personen eingesetzt werden. Herr Bernhard Lehmann hat sich 
entschieden in den Ruhestand zu treten. Der Verwaltungsrat verdankt seinen langjährigen Einsatz als 
unabhängiger Stimmrechtsvertreter. Die Proxy Voting Services GmbH erfüllt die Unabhängigkeitskriterien und stellt 
sich für die Wahl zur Verfügung. 

 
 

8. Wahl der Revisionsstelle 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der ordentlichen Generalversammlung, die PricewaterhouseCoopers AG für eine 
weitere Amtsdauer, die mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung endet, als 
Revisionsstelle zu wählen.  

 

Kurze Begründung: Gemäss Art. 698 Abs. 2 OR hat die Generalversammlung die Revisionsstelle zu wählen. 
PricewaterhouseCoopers AG hat sich bereit erklärt das Revisionsmandat für eine weitere Amtsdauer auszuüben. 
Mittels den gesetzlich erforderlichen Rotationsprinzipien stellt PricewaterhouseCoopers AG sicher, dass die 
Voraussetzungen des Art. 729 OR erfüllt werden. 

 
 

9. Anpassung der Statuten der The Swatch Group AG 
 

 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den revidierten Wortlaut der Statuten der The Swatch 
Group AG, wie im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht, zu genehmigen.  

 

 Kurze Begründung: Die Statuten sind innerhalb zweier Jahre nach Inkrafttreten des neuen Aktienrechts am 
1. Januar 2023 anzupassen. Ein Überblick über die vorgeschlagene Anpassung der Statuten kann der beigelegten 
Broschüre „Statutenrevision“ entnommen oder auf unserer Webseite www.swatchgroup.com/gv eingesehen 
werden.  

 
 
Neuenburg und Biel/Bienne, den 28. März 2024 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Im Namen des Verwaltungsrats 
 
 
N. Hayek 
 
Die Präsidentin 
 
 
 
Beilage: 
- Broschüre “Statutenrevision” 

 [Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.]  

http://www.swatchgroup.com/gv


 

ORGANISATORISCHE HINWEISE 
 
Für die am 8. Mai 2024 stattfindende virtuelle Generalversammlung besitzen die Aktionäre die Möglichkeit, entweder 
dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Voraus Weisungen auf schriftlichem oder elektronischem Weg zu 
erteilen, oder am 8. Mai 2024 elektronisch und online an der Generalversammlung teilzunehmen. Als unabhängiger 
Stimmrechtsvertreter wurde an der letzten ordentlichen Generalversammlung, Herr Bernhard Lehmann, Postfach, 
8032 Zürich, Schweiz, gewählt. 
 

Namenaktionäre, die stimmberechtigt und bis am 17. April 2024 (Buchschluss) im Aktienregister eingetragen sind, 
werden gebeten, im Fall einer schriftlichen Weisungserteilung, das Weisungsformular auszufüllen und bis spätestens 
am 30. April 2024 an The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, 
einzusenden. Vom 18. April 2024 bis und mit 8. Mai 2024 bleibt das Aktienregister geschlossen. 
 

Inhaberaktionäre können bis spätestens am 30. April 2024 die Unterlagen sowohl für die schriftliche oder 
elektronische Stimmabgabe an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter als auch für die elektronische Teilnahme 
gegen Sperrung der Aktien beziehen. Die Banksperrerklärung ist bei der The Swatch Group AG, c/o Nimbus AG, 
Ziegelbrückstrasse 82, 8866 Ziegelbrücke, Schweiz, einzureichen. Die Inhaberaktien bleiben bis zum Tag nach der 
Generalversammlung gesperrt. Die neuen gesetzlichen Vorschriften von Art. 689a Abs. 2 OR erfordern, dass 
Inhaberaktionäre beim Ausüben der Stimmrechte Namen und Wohnort bekannt geben müssen. Daher können wir von 
den Banken keine Banksperrerklärungen mehr akzeptieren, bei denen der Name, Vorname und die Zustelladresse 
des Aktionärs fehlen. Für Inhaberaktionäre, die ihre Weisungen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter schriftlich 
erteilen, gilt der Posteingang vom 3. Mai 2024.  
 

Elektronische Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter: Aktionäre können auch auf 
elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. 
Das Einloggen erfolgt über swatchgroup.shapp.ch. Das dazu benötigte Login befindet sich für die Namenaktionäre auf 
dem Weisungsformular. Die Inhaberaktionäre erhalten das Login nach dem Einreichen der Banksperrerklärung 
zugeschickt. Die elektronische Weisungserteilung ist bis spätestens am Sonntag, 5. Mai 2024, 23:59 Uhr 
(MESZ/CEST) vorzunehmen. Mit der elektronischen Weisungserteilung an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter 
ist die elektronische Teilnahme (online) an der ordentlichen Generalversammlung nicht mehr möglich. Aktionäre, die 
sich gemäss Art. 16 Abs. 5 der Statuten vertreten lassen möchten, erstellen eine datierte und unterzeichnete 
Vollmachtserteilung mit dem Recht zur Substitution unter Angaben von Name, Vorname, Adresse und Wohnort des 
Vertreters. 
 

Elektronische Teilnahme: Aktionäre von Namen- und Inhaberaktien erhalten am 8. Mai 2024, ab 10:00 Uhr 
(MESZ/CEST) die Möglichkeit über das Internet online mittels elektronischem Zugangsgerät (PC, Tablet, etc.) an der 
ordentlichen Generalversammlung teilzunehmen. Das Einloggen erfolgt über swatchgroup.shapp.ch. Das dazu 
benötigte Login befindet sich für die Namenaktionäre auf dem Formular “Weisungserteilung oder elektronische 
Teilnahme”. Die Inhaberaktionäre erhalten das Login nach dem Einreichen der Banksperrerklärung zugestellt. Zu 
beachten ist, dass die The Swatch Group AG bei der elektronischen Übertragung keine Verantwortung für technische 
Probleme jeglicher Art übernimmt, deren Ursachen nicht im Bereich der Gesellschaft liegen. Darunter fallen z.B. alle 
technischen Probleme im privaten Bereich des Aktionärs für nicht zustande gekommene Verbindungen oder für 
plötzliche Verbindungsabbrüche, die Verwendung von nicht kompatibler Hard- oder Software, nicht gängigen Browsern 
oder Fehlmanipulationen am eigenen Gerät beim Einloggen oder während der Übertragung. Im Übrigen gelten die 
Allg. Nutzungsbedingungen (ANB) der Plattform swatchgroup.shapp.ch. Sollte die ordentliche Generalversammlung 
vom 8. Mai 2024 durch technische Probleme oder Störungen, wie z.B. Total- oder erheblichen Teilausfall des 
schweizerischen Datenübertragungsnetzes abgebrochen werden müssen, wird die ordentliche Generalversammlung 
am Freitag, den 10. Mai 2024 und/oder am Montag, den 13. Mai 2024, jeweils um 10:00 Uhr (MESZ/CEST), mit 
elektronischen Mitteln ohne Tagungsort fortgesetzt bzw. nachgeholt. Die Traktandenliste und das Login sind 
unverändert gültig. Allfällige Beschlüsse, welche die Generalversammlung vor dem Auftreten der technischen 
Probleme gefasst hat, bleiben gültig. Alle Fristen werden dementsprechend verlängert. Gegebenenfalls wird das 
Aktienregister ebenso bis und mit dem 10. bzw. 13. Mai 2024 geschlossen bleiben.  
 

Geschäftsbericht: Der Geschäftsbericht 2023 mit Lagebericht und Jahresrechnung, die Konzernrechnung 2023, der 
Vergütungsbericht und der Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinnes sowie die Berichte 
der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab dem 17. April 2024 am Gesellschaftssitz in Neuenburg (Adresse: 
Pensionskasse Swatch Group, Faubourg de l’Hôpital 3, 2000 Neuenburg, Schweiz), bei der Gesellschaft an der 
Nicolas-G.-Hayek-Strasse 2, 2502 Biel/Bienne, Schweiz, sowie im Internet unter 
www.swatchgroup.com/geschaeftsbericht, zur Verfügung. Aus ökologischen Gründen verzichten wir auf einen 
Versand der Berichte an alle Aktionäre. Wir bitten die Aktionäre, welche trotzdem die Zusendung des 
Geschäftsberichts 2023 und des Nachhaltigkeitsberichts 2023 wünschen, dies auf dem Formular “Weisungserteilung 
oder elektronische Teilnahme” anzukreuzen. 
 
 

Aktionärsgeschenk:  
Nur die stimmberechtigten Aktionäre, die sich schriftlich oder elektronisch durch den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen oder anlässlich der General-
versammlung elektronisch abstimmen, erhalten das Aktionärsgeschenk nach der 
Generalversammlung an ihre Zustelladresse in der Schweiz zugeschickt. Es erfolgt 
kein Versand des Aktionärsgeschenks an eine Adresse im Ausland. 

 
 

 [Nur die deutsche Fassung ist rechtlich verbindlich.] 



C. Neuer Statutentext (Antrag) 

Die neuen Statuten werden im Handelsregister des Kantons Neuenburg in deutscher Sprache 
hinterlegt. 

Statuten The Swatch Group AG 
 

I. FIRMA, SITZ, ZWECK UND DAUER DER GESELLSCHAFT 
 
 
Artikel 1 Firma und Sitz 
 
Unter der Firma  
The Swatch Group AG 
The Swatch Group SA 
The Swatch Group Ltd 
besteht eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Neuenburg.  
Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten. 
 
 
Artikel 2 Zweck 
 
1 Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere 

in den Bereichen Uhren, Uhrwerke, Uhrenkomponenten, Mikroelektronik, Mikromechanik, 
Telekommunikation, Automobile sowie in verwandten Gebieten. 

 
2 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte vornehmen, die ihr Zweck sowie die Anlage ihrer Mittel mit 

sich bringen können. 
 
3 Die Gesellschaft ist berechtigt, Liegenschaften im In- und Ausland zu erwerben, zu belasten und 

zu verkaufen. 
 
4 Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten, verwerten und insbesondere 

Lizenzen erteilen. 
 
5 Die Gesellschaft ist berechtigt, selbst Betriebe zu führen. 
 
 
Artikel 3 Dauer 
 
Die Dauer der Gesellschaft ist unbeschränkt. 
 
 
II. AKTIENKAPITAL 
 
 
Artikel 4 Aktienkapital 
 
1 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 117'719'775.00. 
 
2 Es ist eingeteilt in 116'919'500 Namenaktien im Nennwert von CHF 0.45 sowie in 28'936'000 

Inhaberaktien im Nennwert von CHF 2.25. 
 
3 Die Aktien sind voll einbezahlt. 

 
Artikel 5 Erhöhung des Aktienkapitals 
 
1 Das Aktienkapital kann jederzeit auf Beschluss der Generalversammlung durch Ausgabe weiterer 

Aktien erhöht werden. 



 
2 Für die Erhöhung des Aktienkapitals gelten die entsprechenden Bestimmungen des Schweizer 

Rechts. 
 
3 Soweit die Generalversammlung oder der Verwaltungsrat nichts anderes beschliesst, hat jeder 

Aktionär Anspruch auf den Teil der neu ausgegebenen Aktien, der seiner bisherigen Beteiligung 
entspricht. 

 
 
Artikel 6 Partizipationskapital 
 
1 Die Generalversammlung kann ein Partizipationskapital schaffen, dasselbe erhöhen oder den 

Verwaltungsrat zu den entsprechenden Beschlüssen ermächtigen. Die Partizipationsscheine 
lauten auf den Inhaber. 

 
2 Die Partizipationsscheine gewähren einen gleichen Anspruch auf einen Anteil am Bilanzgewinn 

und am Liquidationsergebnis, der den Aktien zusteht; sie gewähren jedoch keine 
Mitgliedschaftsrechte. Insbesondere haben die Inhaber von Partizipationsscheinen kein 
Stimmrecht, kein Recht auf Teilnahme an der Generalversammlung und kein Recht auf deren 
Einberufung. 

 
 
Artikel 7 Bezugsrechte 
 
1 Der Beschluss der Generalversammlung über die Erhöhung des Aktien- und Partizipationskapitals 

darf das Bezugsrecht nur aus wichtigen Gründen aufheben. Als wichtige Gründe gelten 
insbesondere die Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen sowie 
die Beteiligung der Arbeitnehmer. Durch die Aufhebung des Bezugsrechts darf niemand in 
unsachlicher Weise begünstigt oder benachteiligt werden. 

 
2 Wird das Partizipations- oder das Aktienkapital allein oder verhältnismässig stärker als das andere 

erhöht, so sind die Bezugsrechte so zuzuteilen, dass Aktionäre und Partizipanten am gesamten 
Kapital gleich wie bis anhin beteiligt bleiben können. Wenn das Aktien- und das 
Partizipationskapital gleichzeitig und im gleichen Verhältnis erhöht werden, beziehen Aktionäre 
nur Aktien und Partizipanten nur Partizipationsscheine. 

 
3 Das Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe von Wandel- oder Optionsanleihen 

kann durch den Verwaltungsrat beschränkt oder aufgehoben werden, wenn 
 
a) die Emission mittels Platzierung im Publikum im betreffenden Zeitpunkt, insbesondere 

hinsichtlich Emissionskonditionen, als die geeignetste Emissionsform erscheint, oder wenn 

b) die Wandel- oder Optionsanleihen als Gegenleistung an Beteiligte bei der Übernahme von 
deren Unternehmen, Teilen von deren Unternehmen oder Beteiligungen ausgegeben werden 
sollen. 

  
4 Für Wandel- oder Optionsanleihen, die gemäss Beschluss des Verwaltungsrates den Aktionären 

nicht vorweg zur Zeichnung angeboten werden, gilt folgendes: 
 

a) Wandelrechte dürfen längstens während 15 Jahren und Optionsrechte längstens während 10 
Jahren ab dem Zeitpunkt der Emission der betreffenden Anleihe ausübbar sein. 

b) Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu den jeweiligen Wandel- bzw. Optionsbedingungen. 
Wandel- bzw. Optionsanleihen sind zu marktüblichen Konditionen (einschliesslich der 
marktüblichen Verwässerungsschutzklauseln) zu emittieren. Der Wandel- bzw. Optionspreis 
muss mindestens dem Durchschnitt der letztbezahlten Börsenkurse in Zürich während der 5 
Tage, die der Festlegung der definitiven Emissionskonditionen für die jeweilige Wandel- bzw. 
Optionsanleihe vorangehen, entsprechen. 

 



5 Der Erwerb der Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder Optionsrechten sowie jede 
nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Übertragungsbeschränkungen gemäss Art. 
9 der Statuten. 

 
 
Artikel 8 Form der Aktien und Partizipationsscheine 
 
1 Die Aktien und Partizipationsscheine werden grundsätzlich als Bucheffekten geführt.  

  
2 Die Gesellschaft kann jedoch nach eigenem Ermessen Urkunden ausstellen. Diese Urkunden 

tragen je die Faksimile-Unterschrift des Präsidenten und mindestens eines Mitgliedes des 
Verwaltungsrates. 

 
3 Nicht verurkundete Namenaktien einschliesslich der daraus entstehenden Rechte können nur 

unter Berücksichtigung der entsprechenden Bestimmungen des Schweizer Rechts und der 
Statuten abgetreten werden. Die Zession bedarf zur Gültigkeit der Anzeige an die Gesellschaft. 
Die unverurkundeten Aktien und die daraus entstehenden Rechte werden unter Mitwirkung der 
Verwahrungsstellen, bei welcher der Aktionär diese buchmässig führen lässt, übertragen. Sie 
können auch nur zu Gunsten dieser Verwahrungsstelle verpfändet werden, wobei eine Anzeige 
an die Gesellschaft nicht erforderlich ist.  

 
Die Bestimmungen von Artikel 9 gelten auch in Bezug auf die Übertragung unverurkundeter 
Namenaktien. 

 
 

Artikel 9 Aktienbuch, Aktienübertragung, Vinkulierung der Namenaktien 
 
1 Die Gesellschaft führt ein Aktienbuch, in dem die Eigentümer und Nutzniesser der Namenaktien 

mit Name und Adresse aufgeführt sind. Jeder Adresswechsel muss der Gesellschaft mitgeteilt 
werden. Das Aktienbuch enthält zwei Teile: „Aktionäre mit Stimmrecht“ und „Aktionäre ohne 
Stimmrecht“. Als Aktionär oder Nutzniesser gilt gegenüber der Gesellschaft nur, wer in einem 
dieser Teile gültig eingetragen ist. Der Aktionär mit Stimmrecht kann alle mit der Aktie 
verbundenen Rechte ausüben, unter Vorbehalt der statutarischen Beschränkungen. Der Aktionär 
ohne Stimmrecht kann weder das Stimmrecht noch die mit diesem zusammenhängenden Rechte 
ausüben. 

 
2 Reicht ein Aktienerwerber ein Gesuch um Anerkennung als Aktionär bei der Gesellschaft ein, so 

gilt er als Aktionär ohne Stimmrecht, bis ihn die Gesellschaft als Aktionär mit Stimmrecht anerkannt 
hat. Lehnt die Gesellschaft das Gesuch des Erwerbers um Anerkennung nicht innert zwanzig 
Tagen ab, so ist er als Aktionär mit Stimmrecht anerkannt. 

 
3 Der Verwaltungsrat lehnt den Eintrag eines Erwerbers als Aktionär mit Stimmrecht ab,  
 

a) wenn dieser nicht ausdrücklich und schriftlich erklärt, die Aktien im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung erworben zu haben, oder 

b) wenn dieser allein oder zusammen mit verbundenen Personen bereits über 5 % oder mehr des 
Namenaktienkapitals (direkt oder indirekt gehalten) verfügt oder soweit er nach der Eintragung 
über mehr als 5 % verfügen würde. Dabei gelten juristische Personen und 
Personengesellschaften, die untereinander kapital- oder stimmenmässig, durch einheitliche 
Leitung oder auf andere Weise verbunden sind, sowie alle natürlichen oder juristischen 
Personen oder Personengesellschaften, welche sich zum Zweck der Umgehung der 
Begrenzung zusammenschliessen, als eine Person. 

 
4 Die Begrenzung auf 5 % gemäss den vorstehenden Bestimmungen ist auch anwendbar im Falle 

der Zeichnung oder des Erwerbes von Namenaktien in Ausübung von Options- oder 
Wandelrechten, die mit Aktien oder anderen durch die Gesellschaft oder Dritte ausgegebenen 
Titeln verbunden sind. Eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die als 
Treuhänder Aktien für Dritte erworben hat, wird für diese Aktien im Aktienbuch als Aktionär ohne 
Stimmrecht eingetragen. Dasselbe gilt bei einem Namenaktienbesitz von mehr als 5 % des 
Namenaktienkapitals für den diese Limite übersteigenden Teil der Aktien. 



 
5 Der Verwaltungsrat kann in besonderen Fällen Ausnahmen von diesen Regeln bewilligen. 
 
6 Der Verwaltungsrat hat den Eintrag einer natürlichen Person als Aktionär mit Stimmrecht auch bei 

Überschreitung der Prozentgrenzen vorzunehmen,  
 

a) wenn sie am Stichtag des 31. Mai 1997 allein mit mindestens 5 % des Namenaktienkapitals im 
Aktienbuch eingetragen war, oder 

b) wenn sie Ehegatte, Nachkomme oder Geschwister einer solchen Person nach lit. a hiervor ist, 
oder  

c) soweit sie mit Stimmrecht eingetragene Namenaktien unmittelbar durch Erbgang, Erbteilung 
oder eheliches Güterrecht erworben hat, oder 

d) wenn die natürliche Person mit Stimmrecht eingetragene Aktien von einer juristischen Person 
erwirbt, welche gemäss Abs. 7 hiernach im Aktienbuch eingetragen ist und an welcher der 
Erwerber mehrheitlich beteiligt ist. 

 
7 Der Verwaltungsrat hat den Eintrag einer juristischen Person als Aktionär mit Stimmrecht auch bei 

Überschreitung der Prozentgrenzen vorzunehmen, wenn diese 
 

a) am Stichtag des 31. Mai 1997 allein mit mindestens 5 % des Namenaktienkapitals im 
Aktienbuch eingetragen war, und 

b) am Stichtag des 31. Mai 1997 sowie zum Zeitpunkt des neu anbegehrten Eintrages von 
Personen beherrscht war, bzw. beherrscht wird, welche die Anforderungen gemäss Abs. 6, lit. 
a, b hievor erfüllen. 

 
8 Der Verwaltungsrat hat den Eintrag eines Erwerbers als Aktionär mit Stimmrecht rückwirkend auf 

das Datum des Eintrages zu streichen, wenn die Eintragung durch falsche Angaben oder durch 
Umgehung von Eintragungsbeschränkungen erwirkt wurde. 

 
 
Artikel 10 Pflicht zur Unterbreitung eines Kaufangebotes   
 
Wer direkt, indirekt oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Beteiligungspapiere erwirbt und damit 
zusammen mit den Beteiligungspapieren, die er bereits besitzt, den Grenzwert von 49 Prozent der 
Stimmrechte, ob ausübbar oder nicht, überschreitet, muss ein öffentliches Kaufangebot für alle 
kotierten Beteiligungspapiere der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den schweizerischen 
gesetzlichen Vorschriften unterbreiten.  
 
 
III. ORGANISATION DER GESELLSCHAFT 
 
 
A. Generalversammlung 
 
 
Artikel 11 Zuständigkeit der Generalversammlung 
 
Die Generalversammlung der Aktionäre ist das oberste Organ der Gesellschaft.  
Ihre gesetz- und statutengemässen Beschlüsse sind für alle Aktionäre verbindlich. 
 
 
Artikel 12 Ordentliche Generalversammlung 
 
Die ordentliche Generalversammlung findet jährlich innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss 
des Geschäftsjahres statt und kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. 
 
 
 



Artikel 13 Ausserordentliche Generalversammlung 
 
1 Eine ausserordentliche Generalversammlung wird einberufen, wenn der Verwaltungsrat oder die 

Revisionsstelle es für angezeigt erachten oder wenn es eine Generalversammlung beschliesst. 
Diese kann mit elektronischen Mitteln ohne Tagungsort durchgeführt werden. 

 
2 Der Verwaltungsrat hat eine ausserordentliche Generalversammlung auch einzuberufen, wenn 

einer oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 5 % des Aktienkapitals oder der 
Stimmen vertreten, es schriftlich unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes und der Anträge 
verlangen. Die ausserordentliche Generalversammlung hat innert 60 Tagen nach Eingang eines 
solchen Begehrens stattzufinden. 

 
 
Artikel 14 Einberufung der Generalversammlung, Traktanden  
 
1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigenfalls durch die Revisionsstelle 

einberufen. 
 
2 Die Generalversammlung wird spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag durch 

Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt einberufen.  
Die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre können überdies durch Brief an die im Aktienbuch 
eingetragenen Adressen eingeladen werden. 

 
3  Aktionäre, die 0,5 % des Aktienkapitals oder der Stimmen vertreten, können schriftlich und unter 

Angabe der Anträge die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes verlangen. 
 
4  Der Inhalt der Einberufung bestimmt sich in Übereinstimmung mit den schweizerischen 

gesetzlichen Vorschriften. 
 
5  Über Anträge zu nicht gehörig angekündigten Verhandlungsgegenständen können keine 

Beschlüsse gefasst werden; ausgenommen sind Anträge auf Einberufung einer 
ausserordentlichen Generalversammlung oder auf Durchführung einer Sonderuntersuchung. 

 
6  Mindestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung sind der Geschäftsbericht, der 

Vergütungsbericht, der Bericht über nichtfinanzielle Belange, die Revisionsberichte und andere 
Berichte in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen Vorschriften den Aktionären 
elektronisch zugänglich zu machen. 

 
 
Artikel 15 Vorsitz der Generalversammlung; Protokoll 
 
1 Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Präsident oder bei dessen Verhinderung ein 

anderes vom Verwaltungsrat bezeichnetes Mitglied des Verwaltungsrates. 
 

2 Der Vorsitzende bestimmt die protokollführende Person, die nicht Aktionär zu sein braucht, sowie 
einen oder mehrere Stimmenzähler.  
Das Protokoll muss von der protokollführenden Person und vom Vorsitzenden unterzeichnet 
werden. 

 
3 Der Inhalt des Protokolls bestimmt sich in Übereinstimmung mit den schweizerischen gesetzlichen 

Vorschriften.  
 
 
Artikel 16 Stimmrecht und Vertretung der Aktionäre 
 
1 Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.  
     Das Stimmrecht unterliegt den Bestimmungen gemäss Abs. 2 hiernach. 

 
2 Bei der Ausübung des Stimmrechtes kann kein Aktionär für eigene und vertretene Aktien 

zusammen mehr als 5 % des gesamten Aktienkapitals direkt oder indirekt auf sich vereinigen. 



Dabei gelten juristische Personen, die durch Kapital, Stimmkraft, Leitung oder auf andere Weise 
miteinander verbunden sind, sowie natürliche oder juristische Personen, die sich zum Zweck der 
Umgehung der Begrenzung zusammentun, als eine Person. 
 

3 Die vorstehende Begrenzung gilt nicht für die unter die Bestimmungen von Art. 9, Abs. 5 - 7 
fallenden Aktien. Im Weitern gilt die Begrenzung nicht für die Ausübung des Stimmrechts durch 
den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. 
 

4 Der Verwaltungsrat ist berechtigt, in besonderen Fällen von den in Abs. 2 festgelegten 
Beschränkungen abzuweichen. 

 
5 Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen können, haben die 

Möglichkeit, sich durch den gesetzlichen Vertreter, einen Vertreter ihrer Wahl oder durch den 
unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. 

 
6 Der Verwaltungsrat erlässt die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und Vertretung an der 

Generalversammlung und regelt die Anforderungen an Vollmachten und Weisungen. 
 

 
Artikel 17 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter 
 
1 Die Generalversammlung wählt den unabhängigen Stimmrechtsvertreter. 
 
2 Das Amt beginnt nach Abschluss der Generalversammlung, an welcher die Wahl vorgenommen 

wurde, und endet mit dem Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine 
Wiederwahl ist möglich. 

 
3 Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, die ihm von den Aktionären übertragenen 

Stimmrechte weisungsgemäss auszuüben. 
 
4 Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, wird dieser für die nächste 

Generalversammlung vom Verwaltungsrat bezeichnet. 
 

 
Artikel 18  Quorum und Beschlüsse 
 
1 Die Generalversammlung ist beschlussfähig ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 

Aktionäre oder der vertretenen Aktien, soweit diese Statuten nichts anderes bestimmen. 
 
2 Soweit das Gesetz oder die Statuten nicht eine qualifizierte Mehrheit vorschreiben, fasst die 

Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit der Mehrheit der vertretenen 
Aktienstimmen. 
 

3 Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende der Generalversammlung den Stichentscheid. 
 
 
Artikel 19 Abstimmungsverfahren 
 
1 Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen, sofern der Vorsitzende nicht eine schriftliche oder 

elektronische Wahl oder Abstimmung anordnet. 
 
2 Einer oder mehrere Aktionäre, die zusammen über mindestens 10 % der vertretenen Stimmen 

verfügen, können schriftliche Abstimmungen oder Wahlen verlangen. 
 
3 Der Vorsitzende kann eine Abstimmung oder Wahl jederzeit wiederholen lassen, sofern nach 

seiner Meinung Zweifel am Abstimmungsergebnis bestehen; in diesem Fall gilt die 
vorausgegangene Abstimmung oder Wahl als nicht geschehen. 

 
 
 



Artikel 20 Unübertragbare Befugnisse der Generalversammlung 
 
1 Der Generalversammlung stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu: 

 
1. Festsetzung und Änderung der Statuten; 

2. Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, des Präsidenten des 
Verwaltungsrates und der Mitglieder des Vergütungsausschusses; 

3. Wahl und Abberufung der Revisionsstelle; 

4. Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters; 

5. Genehmigung des Lageberichtes und der Konzernrechnung; 

6. Genehmigung der Jahresrechnung sowie die Beschlussfassung über die Verwendung des 
Bilanzgewinnes, insbesondere die Festsetzung der Dividende und der Tantieme; 

7. Festsetzung der Zwischendividende und die Genehmigung des dafür erforderlichen 
Zwischenabschlusses; 

8. Beschlussfassung über die Rückzahlung der gesetzlichen Kapitalreserve; 

9. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung gemäss Art. 
31 der Statuten; 

10. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung; 

11. Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; 

12. Beschlussfassung über die Gegenstände, die der Generalversammlung durch das Gesetz 
oder die Statuten vorbehalten sind. 

 
2 Ausserdem befasst sich die Generalversammlung mit allen Geschäften, die ihr vom 

Verwaltungsrat zur Beschlussfassung vorgelegt werden. 
 
 
Artikel 21 Besonderes Quorum und qualifizierte Mehrheit 
 
1 Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel der vertretenen Stimmen 

und die Mehrheit der vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für: 
 

1. die Änderung des Gesellschaftszweckes;  

2. die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

3. die Beschränkung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

4. die Einführung eines bedingten Kapitals oder eines Kapitalbands; 

5. die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlagen oder durch Verrechnung mit 
einer Forderung und die Gewährung von besonderen Vorteilen; 

6. die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 

7. die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft; 

8. die Auflösung der Gesellschaft; 

9. die Dekotierung der Beteiligungspapiere der Gesellschaft; 

10. die Abberufung von Mitgliedern des Verwaltungsrates; 

11. sonstige Gegenstände, für welche ein besonderes Quorum und eine qualifizierte Mehrheit 
nach Gesetz oder Statuten erforderlich sind. 

 
2 Statutenbestimmungen, die für die Fassung bestimmter Beschlüsse grössere Mehrheiten als die 

vom Gesetz vorgeschriebenen festlegen, können nur mit dem vorgesehenen Mehr eingeführt, 
geändert und abgeschafft werden. 



 
3 Namenaktionäre, die einem Beschluss über die Zweckänderung oder die Einführung von 

Stimmrechtsaktien nicht zugestimmt haben, sind während sechs Monaten nach dessen 
Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt an statutarische Beschränkungen der 
Übertragbarkeit der Aktien nicht gebunden. 

 
B. Verwaltungsrat 
 
 
Artikel 22 Anzahl der Verwaltungsräte, Amtsdauer 
 
1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf und maximal neun Mitgliedern, die Aktionäre oder 

Vertreter einer juristischen Person oder Handelsgesellschaft, die an der Gesellschaft beteiligt ist, 
sein müssen. 
 

2 Der Präsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates werden von der Generalversammlung 
einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 
gewählt. Wiederwahl ist möglich. 
 

3 Ist das Amt des Präsidenten vakant, so ernennt der Verwaltungsrat aus seiner Mitte einen neuen 
Präsidenten für die verbleibende Amtsdauer. 
 

4 Je ein Mitglied des Verwaltungsrates ist als Vertreter der Namen- und der Inhaberaktionäre zu 
bestimmen. 

 
 
Artikel 23 Organisation des Verwaltungsrates 
 
1 Vorbehältlich der Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und der Mitglieder des 

Vergütungsausschusses konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst.  
    Er bezeichnet einen oder mehrere Vizepräsidenten und den Sekretär, der nicht Mitglied des 

Verwaltungsrates sein muss. 
 

2 Der Verwaltungsrat ordnet im Organisationsreglement die Verteilung seiner Befugnisse und 
definiert seine Organisation. 

 
 
Artikel 24 Einberufung und Beschlüsse 
 
1 Der Präsident oder bei dessen Verhinderung sein Stellvertreter beruft die Sitzungen ein und leitet 

die Verhandlungen. 
 

2 Jedes Mitglied des Verwaltungsrates kann unter Angabe der Gründe vom Präsidenten die 
unverzügliche Einberufung einer Sitzung verlangen. 
 

3 Über die Verhandlungen und Beschlüsse ist ein Protokoll zu führen, das vom Vorsitzenden und 
von der protokollführenden Person unterzeichnet wird. 
 

4 Der Verwaltungsrat ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. 
 
5 Die Beschlüsse des Verwaltungsrates werden mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

gefasst. Der Präsident stimmt mit und hat den Stichentscheid. 
 

6 Beschlüsse des Verwaltungsrates können, soweit das Gesetz es nicht in zwingender Weise 
anders bestimmt, auch auf schriftlichem Weg auf Papier oder in elektronischer Form gefasst 
werden, sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. 

 
 
 
 



Artikel 25 Zuständigkeit des Verwaltungsrates 
 
Der Verwaltungsrat leitet alle Geschäfte der Gesellschaft, insoweit sie nicht der Generalversammlung 
vorbehalten oder im Organisationsreglement nach Art. 27 übertragen worden sind. 
 
 
Artikel 26 Unübertragbare Aufgaben des Verwaltungsrates 
 
Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare Aufgaben: 
 
1. Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen Weisungen; 

2. Festlegung der Organisation und Erlass des Organisationsreglementes; 

3. Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle sowie der Finanzplanung; 

4. Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung und der Vertretung betrauten 
Personen; 

5. Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im Hinblick 
auf die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen; 

6. Erstellung des Geschäftsberichtes, des Vergütungsberichtes und des Berichts über 
nichtfinanzielle Belange, sowie weitere Berichte, die zwingend vom Verwaltungsrat zu erstellen 
sind; 

7. die Vorbereitung der Generalversammlung und Ausführung ihrer Beschlüsse; 

8. Einreichung eines Gesuchs um Nachlassstundung und Benachrichtigung des Gerichts im Falle 
der Überschuldung; 

9. sowie alle ihm darüber hinaus durch Gesetz, Statuten und Organisationsreglement 
zugewiesenen Aufgaben. 

 
 
Artikel 27 Übertragung von Aufgaben 
 
1 Der Verwaltungsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bestellen, die mit der Vorbereitung und 

Ausführung seiner Beschlüsse oder der Überwachung bestimmter Geschäfte betraut sind. Der 
Verwaltungsrat sorgt für eine angemessene Berichterstattung. 

 
2 Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung nach Massgabe des Organisationsreglementes 

ganz oder zum Teil an einzelne Mitglieder (Delegierte), an einen Ausschuss oder an Dritte, die 
nicht Aktionäre sein müssen (Direktoren), übertragen. 

 
 
Artikel 28 Vergütungsausschuss 
 
1 Der Vergütungsausschuss besteht aus mindestens drei Mitgliedern des Verwaltungsrates. Die 

Generalversammlung wählt die Mitglieder einzeln. Die Amtsdauer beginnt nach Abschluss der 
Generalversammlung, an welcher die Wahl vorgenommen wurde und endet mit dem Abschluss 
der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Eine Wiederwahl ist möglich. 

 
2 Scheiden ein oder mehrere Mitglieder aus oder ist der Vergütungsausschuss nicht vollständig 

besetzt, kann der Verwaltungsrat bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen 
Generalversammlung aus seiner Mitte Mitglieder bezeichnen. 

 
3 Der Verwaltungsrat bezeichnet einen Vorsitzenden (Präsidenten) des Vergütungsausschusses. 

Im Übrigen konstituiert sich der Vergütungsausschuss selber. 
 

4 Wenn der Verwaltungsrat weniger als 8 (acht) Mitglieder zählt, kann der Vergütungsausschuss 
auch aus den gleichen Mitgliedern bestehen wie der Verwaltungsrat. 
 



5 Der Vergütungsausschuss befasst sich mit der Vergütungspolitik der Gesellschaft. Er hat die ihm 
gemäss Organisationsreglement und Reglement des Vergütungsausschusses zugewiesenen 
Aufgaben und Beschluss- und Antragskompetenz. Insbesondere unterstützt er den 
Verwaltungsrat bei der Festlegung des Vergütungssystems und der Vergütungsgrundsätze und 
bei der Vorbereitung der Anträge an die Generalversammlung zur Genehmigung der Vergütung 
gemäss Art. 31 der Statuten. Der Vergütungsausschuss kann dem Verwaltungsrat in allen 
Vergütungsangelegenheiten Anträge und Empfehlungen unterbreiten. 
 

6 Das Organisationsreglement und das Reglement des Vergütungsausschusses können dem 
Vergütungsausschuss weitere Aufgaben zuweisen. 

 
 
Artikel 29 Vertretung nach aussen 
 
1 Der Verwaltungsrat kann die Vertretung nach aussen einem oder mehrerer seiner Mitglieder 

und/oder Dritten (Direktoren) übertragen. 
 

2 Der Verwaltungsrat kann Prokuristen und andere Bevollmächtigte ernennen. 
 

3 Der Verwaltungsrat verleiht den zur Vertretung der Gesellschaft nach aussen ermächtigten 
Personen die Zeichnungsberechtigung. Die Art der Zeichnung wird im Organisationsreglement 
festgelegt. 

 
 
Artikel 30 Auskünfte 
 
1 Jeder Verwaltungsrat kann Auskunft über alle Angelegenheiten der Gesellschaft verlangen. 

 
2 In den Sitzungen sind alle Verwaltungsräte sowie die mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen zur Auskunft verpflichtet. 
 

3 Ausserhalb der Sitzungen kann jedes Mitglied von den mit der Geschäftsführung betrauten 
Personen Auskunft über den Geschäftsgang und - mit Ermächtigung des Präsidenten - auch über 
einzelne Geschäfte verlangen. 

 
4 Soweit es für die Erfüllung einer Aufgabe erforderlich ist, kann jedes Mitglied dem Präsidenten 

beantragen, dass ihm Bücher und Akten vorgelegt werden. 
 

5 Weist der Präsident ein Gesuch um Auskunft, Anhörung oder Einsicht ab, so entscheidet der 
Verwaltungsrat auf Antrag des Gesuchstellers. 

 
 
C. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 

 
 

Artikel 31 Genehmigung der Vergütung durch die Generalversammlung 
 
1 Die Generalversammlung genehmigt jährlich die Anträge des Verwaltungsrates in Bezug auf die 

Gesamtbeträge für 
 

- die maximale fixe Vergütung für die Mitglieder des Verwaltungsrates für die Dauer bis zur 
nächsten ordentlichen Generalversammlung, 

 
- die maximale fixe Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das laufende 

Geschäftsjahr, 
 
- die variable Vergütung für die exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates für das 

abgeschlossene Geschäftsjahr, 
 



- die variable Vergütung für die Mitglieder der Geschäftsleitung für das abgeschlossene 
Geschäftsjahr. 

 
2 Der Verwaltungsrat kann von Abs. 1 soweit rechtlich zulässig abweichende oder zusätzliche 

Anträge an die Generalversammlung stellen. 
 

3 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften sind ermächtigt, jeder Person, die nach 
dem Zeitpunkt der Genehmigung der entsprechenden Vergütung durch die Generalversammlung 
in die Geschäftsleitung eintritt oder innerhalb der Geschäftsleitung befördert wird, während der 
Dauer der bereits genehmigten Vergütungsperiode(n) einen Zusatzbetrag auszurichten, wenn die 
bereits genehmigte Vergütung für deren Vergütung nicht ausreicht. Der Zusatzbetrag darf 40% 
der jeweils letzten genehmigten Gesamtbeträge der Vergütung der Geschäftsleitung nicht 
übersteigen. 
 

4 Genehmigt die Generalversammlung einen Antrag des Verwaltungsrates nicht, setzt der 
Verwaltungsrat den entsprechenden (maximalen) Gesamtbetrag oder mehrere (maximale) 
Teilbeträge unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren fest. Der Verwaltungsrat legt den 
oder die so festgelegten Beträge derselben Generalversammlung, einer nachfolgenden 
ausserordentlichen Generalversammlung oder der nächsten ordentlichen Generalversammlung 
zur Genehmigung vor. 

5 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können Vergütungen vor Genehmigung 
durch die Generalversammlung ausrichten, unter Vorbehalt der nachträglichen Genehmigung 
durch die Generalversammlung. 
 

 
Artikel 32 Allgemeine Vergütungsgrundsätze 
 
1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung haben Anspruch auf eine ihrer 

Tätigkeit und Verantwortung entsprechende Vergütung. 
 
2 Die Gesellschaft kann Vergütungen ausrichten für Tätigkeiten in Unternehmen, die durch die 

Gesellschaft direkt oder indirekt kontrolliert werden und für Tätigkeiten auf Anordnung des 
Unternehmens. Die Vergütung kann von der Gesellschaft oder von ihr kontrollierten 
Gesellschaften ausgerichtet werden. 

 
3 Die Vergütung der nicht-exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates umfasst nur fixe 

Vergütungselemente. 
 
4 Die Vergütung der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder der 

Geschäftsleitung umfasst fixe und variable Vergütungselemente. Die fixe Vergütung umfasst das 
Grundgehalt und kann weitere Vergütungselemente umfassen. Die variable Vergütung richtet sich 
nach der Erreichung bestimmter Leistungsziele. 

 
5 Die Leistungsziele können persönliche Ziele, unternehmens- und bereichsspezifische Ziele sowie 

betriebswirtschaftliche oder marktrelevante Kennzahlen umfassen. Dabei wird jeweils die Funktion 
und die Verantwortungsstufe des Empfängers der variablen Vergütung berücksichtigt. 

 
6 Der Verwaltungsrat oder, soweit an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legt Leistungswerte 

und Ziele der variablen Vergütungselemente sowie deren Erreichung fest. 
 
7 Die Vergütung kann in der Form von Geld, Aktien oder Sach- oder Dienstleistungen ausgerichtet 

werden; die Vergütung der exekutiven Mitglieder des Verwaltungsrates und der Mitglieder der 
Geschäftsleitung kann überdies in der Form von anderen Beteiligungspapieren, Optionen, 
vergleichbaren Instrumenten oder Einheiten ausgerichtet werden. Der Verwaltungsrat oder, soweit 
an ihn delegiert, der Vergütungsausschuss legt Zuteilungsbedingungen, Ausübungsbedingungen 
und –fristen sowie allfällige Sperrfristen und Verfallsbedingungen fest. 

 
 
 
 



D. Revisionsstelle 
 
 
Artikel 33 Anzahl der Mitglieder; Amtsdauer 
 
1 Die Generalversammlung wählt die Revisionsstelle mit den im Gesetz festgehaltenen Rechten 

und Pflichten. Die Amtsdauer der Revisionsstelle beträgt höchstens drei Jahre. Sie endet mit der 
Generalversammlung, welcher der letzte Bericht zu erstatten ist. Eine Wiederwahl ist möglich. 
 

2 Die Revisionsstelle prüft, ob die Buchführung und die Jahresrechnung sowie der Antrag über die 
Verwendung des Bilanzgewinnes Gesetz und Statuten entsprechen. 

 
3 Die Revisionsstelle berichtet der Generalversammlung schriftlich über das Ergebnis ihrer Prüfung. 

Sie empfiehlt Abnahme, mit oder ohne Einschränkung, oder Rückweisung der Jahresrechnung. 
 

4 Der Bericht nennt die Personen, welche die Revision geleitet haben und bestätigt, dass die 
Anforderungen an Befähigung und Unabhängigkeit der Revisoren erfüllt sind. 

 
5 Die Revisionsstelle erstellt zu Handen des Verwaltungsrates einen Bericht, worin sie die 

Durchführung und das Ergebnis ihrer Prüfung erläutert. 
 
 
IV. RECHNUNGSABSCHLUSS, GEWINNVERTEILUNG UND RESERVEN 
 
 
Artikel 34 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember. 
 
 
Artikel 35 Geschäftsbericht 
 
1 Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der 

Jahresrechnung, dem Lagebericht und der Konzernrechnung zusammensetzt. 
 

2 Die Jahresrechnung besteht aus der Erfolgsrechnung, der Bilanz, der Geldflussrechnung und dem 
Anhang. 
 

3 Der Lagebericht stellt den Geschäftsverlauf sowie die wirtschaftliche und finanzielle Lage der 
Gesellschaft dar und enthält die gesetzlich erforderlichen Angaben. 

 
 
Artikel 36 Verwendung des Bilanzgewinnes der Gesellschaft 
 
Unter Vorbehalt der schweizerischen gesetzlichen Vorschriften über die Gewinnverteilung steht der 
Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung. 
 
 
Artikel 37 Reserven 
 
1 Die Zuweisungen an die Reserven erfolgen in Übereinstimmung mit den schweizerischen 

gesetzlichen Vorschriften. 
 
2 Der Rest steht, unter Vorbehalt der gesetzlichen Bestimmungen, zur freien Verfügung der 

Generalversammlung. 
 
3 Wird eine Dividende ausgeschüttet, so erhält jede Aktie und jeder Partizipationsschein einen 

entsprechenden Anteil im Verhältnis zum Nennwert. 
 
4 Die Generalversammlung kann die Bildung freiwilliger Gewinnreserven beschliessen. 



 
 
 

V. AUFLÖSUNG UND LIQUIDATION DER GESELLSCHAFT 
 
 
Artikel 38 Auflösung und Liquidation 
 
1 Die Generalversammlung kann jederzeit die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nach 

Massgabe der gesetzlichen und statutarischen Vorschriften beschliessen. 
 

2 Die Liquidation wird durch den Verwaltungsrat durchgeführt, sofern sie nicht durch die 
Generalversammlung andern Personen übertragen wird. 
 

3 Die Liquidation der Gesellschaft erfolgt nach Massgabe der Art. 742 ff. OR.  
    Die Liquidatoren sind ermächtigt, Aktiven einschliesslich Grundstücke auch freihändig zu 

veräussern. 
 

4 Nach erfolgter Tilgung der Schulden wird das Vermögen unter die Aktionäre und die Inhaber von 
Partizipationsscheinen nach Massgabe deren jeweiligen Anteile, bestimmt nach Nennwert, 
verteilt. 

 
 
VI. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
 
Artikel 39 Verträge mit Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 
 
1 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern des 

Verwaltungsrates unbefristete oder befristete Verträge über deren Mandat und Vergütung 
abschliessen. Die Dauer und Beendigung richten sich nach Amtsdauer und Gesetz. 
 

2 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können mit Mitgliedern der 
Geschäftsleitung Arbeitsverträge auf unbestimmte Dauer mit einer Kündigungsfrist von maximal 
6 (sechs) Monaten abschliessen. 

 
 

Artikel 40 Anzahl zulässiger Mandate 
 
1 Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht mehr als 4 weitere Mandate in börsenkotierten 

Unternehmen und 10 weitere Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen ausüben. 
 
2 Mitglieder der Geschäftsleitung dürfen kein Mandat in einem börsenkotierten Unternehmen, 

jedoch 4 Mandate in nicht börsenkotierten Unternehmen ausüben. 
 
3 Nicht unter diese Beschränkung fallen 
 

a) Mandate in Unternehmen, die durch die Gesellschaft direkt oder indirekt kontrolliert werden 
oder die Gesellschaft kontrollieren; 
 

b) Mandate, die ein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung im Auftrag oder 
auf Anordnung der Gesellschaft oder einer von ihr kontrollierten Gesellschaften ausübt. Kein 
Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung kann mehr als 20 solche Mandate 
wahrnehmen; 
 

c) Mandate in Vereinen, wohltätigen Organisationen, gemeinnützigen Stiftungen sowie 
Personalfürsorgestiftungen. Kein Mitglied des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung 
kann mehr als 30 solche Mandate wahrnehmen. 

 



4 Als Mandate gelten Mandate im obersten Leitungsorgan einer Rechtseinheit, die zur Eintragung 
im Handelsregister oder in ein entsprechendes ausländisches Register verpflichtet ist. Mandate in 
verschiedenen Rechtseinheiten, die unter einheitlicher Kontrolle oder gleicher wirtschaftlicher 
Berechtigung stehen, gelten als ein Mandat. 
 

5 Der Verwaltungsrat erlässt weitere Vorgaben, insbesondere zu einer Konsultationspflicht der 
Mitglieder des Verwaltungsrates und zum Genehmigungsverfahren für die Mitglieder der 
Geschäftsleitung. 

 
 
Artikel 41 Kredite und Darlehen 
 

 Die Gesellschaft oder von ihr kontrollierte Gesellschaften können exekutiven Mitgliedern des 
Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Darlehen und Kredite zu marktüblichen Bedingungen 
gewähren. Solche Darlehen und Kredite dürfen den Betrag einer festen Jahresvergütung der 
betreffenden Person nicht übersteigen. Als Basis der Kredit- oder Darlehensgewährung gilt die feste 
Jahresvergütung des Vorjahres.  
 
 
Artikel 42 Bekanntmachungen  
 
Alle Bekanntmachungen erfolgen im Schweizerischen Handelsamtsblatt.  
Der Verwaltungsrat kann weitere Publikationsorgane bestimmen. 
 
 
Artikel 43 Gerichtsstand 
 
Der ausschliessliche Gerichtsstand für sämtliche aus dem Gesellschaftsverhältnis entstehenden 
Streitigkeiten befindet sich am Sitz der Gesellschaft. 
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